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Operationelles Programm  zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit 

Polen (Wojewodschaft Lubuskie)-Brandenburg 2007-2013

Partnerschaftsvereinbarung

im Rahmen des Operationellen Programms zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit  Polen (Wojewodschaft Lubuskie) – Brandenburg 2007 – 2013 

für die Durchführung des Projektes Nr. ....................

geschlossen zwischen:  .................................. 

 [voller Name und Adresse des Büros der Institution des federführenden Begünstigten/Partners 1], im Weiteren „federführender Begünstigter“ genannt,  

vertreten durch:

............................, [gemäβ der am .............. ausgegebenen Vollmacht, die die Anlage Nr. ...... darstellt] 

und

[voller Name und Adresse der Institution des Partners Nr. 2]

vertreten durch:

............................, [gemäβ der am .............. ausgegebenen Vollmacht, die die Anlage Nr. ...... darstellt]

und

[voller Name und Adresse der Institution des Partners Nr. 3],2
vertreten durch:

............................, [gemäβ der am .............. ausgegebenen Vollmacht, die die Anlage Nr. ...... darstellt] 

im Weiteren „Vereinbarungsparteien“ genannt,

gestützt auf das:

· Gesetzeswerk der Europäischen Gemeinschaft, und insbesondere:
1. die Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates vom 11. Juli 2006 mit allgemeinen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds und den Kohäsionsfonds zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 (ABl. L 210 vom 31.7.2006 mit Änderungen, im Weiteren „Allgemeine Verordnung“ genannt;

2. Verordnung (EG) Nr. 1080/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 2006 über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1783/1999 (ABl. L 210 vom  31.7.2006), im Weiteren „EFRE-Verordnung“ genannt
3. Verordnung (EG) Nr. 1828/2006 der Kommission vom 8. Dezember 2006 zur Festlegung von Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates mit allgemeinen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds und den Kohäsionsfonds und der Verordnung (EG) Nr. 1080/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (ABl. L 371 vom 27.12.2006), im Weiteren „Durchführungsverordnung“ genannt;
· sowie:

1. das Operationelle Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen (Wojewodschaft Lubuskie)–Brandenburg 2007–2013 Nr. CCI 2007CB163PO011 genehmigt mit der Entscheidung der Europäischen Kommission Nr. K (2008)1047 vom 25.3.2008 (im Weiteren „Operationelles Programm“ genannt);
2. den gemeinsam gestellten Projektantrag auf Förderung im Rahmen des Operationellen Programms zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen (Wojewodschaft Lubuskie) – Brandenburg 2007-2013, der zur Kofinanzierung genehmigt wurde / den gemeinsam gestellten Projektantrag auf Förderung im Rahmen des Operationellen Programms zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen (Wojewodschaft Lubuskie) – Brandenburg 2007-2013
;
3. die Leitlinien zur Förderfähigkeit der Ausgaben und Projekte im Rahmen der Programme zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit, die mit Beteiligung Polens in den Jahren 2007-2013 durchgeführt werden (polnische Seite);
4.  die Haushaltsordnung des Landes Brandenburg (deutsche Seite);
5. die aktuelle Fassung des gemeinsamen Handbuchs für den federführenden Begünstigten (Förderhandbuch) in polnischer und deutscher Fassung, veröffentlicht auf der Internetseite des Programms www.plbb.eu;

6. die aktuellen Leitlinien der Europäischen Kommission für die Festsetzung der Finanzkorrekturen, die bei Verstößen gegen die Vorschriften für die öffentliche Auftragsvergabe auf durch die Strukturfonds und den Kohäsionsfonds kofinanzierte Ausgaben anzuwenden sind (COCOF 07/0037/03-EN);

7. die aktuelle Mitteilung der Kommission zum Gemeinschaftsrecht, das für die Vergabe öffentlicher Aufträge gilt, die nicht oder nur teilweise nicht unter die Vergaberichtlinien fallen (Commission Interpretative Communication on the Community law applicable to contract awards not or not fully subject to the provisions of the Public Procurement Directives) 2006/C 179/02.

vereinbaren die Parteien folgendes:

Begriffe
1.  Im Sinne der vorliegenden Partnerschaftsvereinbarung bezeichnet der Ausdruck:

1) EFRE - den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung.
2) Programm - das mit der  Entscheidung der Europäischen Kommission Nr. K (2008)1047 vom 25.03.2008 genehmigte Operationelle Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen (Wojewodschaft Lubuskie)-Brandenburg 2007-2013 Nr. CCI 2007CB163PO011;

3) Projektantrag - den Antrag auf Förderung des Projektes im Rahmen des  Programms nebst allen Anlagen, genehmigt vom Begleitausschuss am ………. Nr. …….. ;

4) Projekt - ein im Projektantrag benanntes und im Rahmen des Operationellen Programms nach dem Fördervertrag durchgeführtes Vorhaben;

5) Landesprüfer - die Prüfer nach Art. 16 Abs. 1 der EFRE-Verordnung, die dafür verantwortlich sind, die Ordnungsmäßigkeit und die Rechtmäßigkeit der Ausgaben, die von den am Projekt beteiligten Begünstigten gemeldet wurden, zu überprüfen;
6) Federführender Begünstigter – das im Projektantrag benannte Subjekt, das den Fördervertrag unterzeichnet und für die finanzielle und inhaltliche Durchführung des Projektes verantwortlich ist;

7) Partner – Subjekte, die im Projektantrag benannt werden und sich am Projekt beteiligen und mit dem federführenden Begünstigten durch die Partnerschaftsvereinbarung für die Projektdurchführung verbunden sind;

8) Zuschuss aus dem EFRE – die finanziellen Mittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, die auf das Bankkonto des federführenden Begünstigten überwiesen werden; 
9) Eigenmittel - den Anteil der Partner an den förderfähigen Gesamtkosten des Projektes, der im Projektantrag verbindlich festgelegt und von den einzelnen Partnern für die Projektdurchführung  bereitgestellt wird;

10) förderfähige Ausgaben - Ausgaben, die gemäß der Durchführungsverordnung,  Art.7 der EFRE-Verordnung und den Leitlinien zur Förderfähigkeit der Ausgaben und Projekten im Rahmen der Programme zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit der Europäischen Territorialen Zusammenarbeit, die mit Beteiligung Polens in den Jahren 2007-2013 durchgeführt werden (polnische Seite), sowie der Haushaltsordnung des Landes Brandenburg (deutsche Seite) als förderfähig erklärt wurden;

11)  Bericht über den Verlauf der Projektdurchführung - den vom federführenden Begünstigten dem Gemeinsamen Technischen Sekretariat vorzulegenden Bericht, der die gesamte Projektdurchführung umfasst und unter Verwendung des Musters, das auf der Programminternetseite (http://www.plbb.eu) und gemäβ den im Handbuch des federführenden Begünstigten (Förderhandbuch) bestimmten Termine und Prozeduren an das Gemeinsame Technische Sekretariat eingereicht wird;
12) Verwaltungsbehörde - die Behörde, die nach Art. 14 der EFRE-Verordnung  berufen wurde, hier: der für regionale Entwicklung zuständige Minister in Polen;
13) Koordinierungsbehörde Brandenburg – das Ministerium für Wirtschaft des Landes Brandenburg, Referat 11;
14) Gemeinsames Technisches Sekretariat – das Subjekt, das gemäß dem Operationellen Programm von der Verwaltungsbehörde zur Unterstützung der das Programm umsetzenden Einheiten, besonders der Verwaltungsbehörde, eingerichtet wurde;

15) Vertrag über die Förderung des Projektes – den zwischen dem federführenden Begünstigten und der Verwaltungsbehörde geschlossenen Vertrag,  der die Bedingungen, nach denen die Verwaltungsbehörde die EFRE-Mittel für die Projektdurchführung überweist, bestimmt;

16) Bankkonto des federführenden Begünstigten - das in EUR geführte Konto gemäß Anlage 2 zur vorliegenden Vereinbarung;

17) Bankkonto des Partners  - das in EUR geführte Konto gemäß Anlage 2 zur vorliegenden Vereinbarung;

18) Programmkonto - ein Bankkonto, auf das die für das Operationelle Programm durch die Europäische Kommission zugewiesenen EFRE-Mittel gezahlt werden.

Gegenstand der Vereinbarung

1. Der Gegenstand der vorliegenden Vereinbarung ist die Bestimmung der Bedingungen und Verfahren zur Zusammenarbeit und die Festlegung der gegenseitigen Pflichten der Vereinbarungsparteien, die zum Zweck der Projektdurchführung im Rahmen des Programms bestimmt wurden.  

2. Die Partnerschaftsvereinbarung bestimmt auch die Anforderungen, die sich sowohl auf die ordnungsgemäße Verwaltung der EFRE-Mittel, die zur Förderung des Projektes gewährt wurden durch die Vereinbarungsparteien, sowie auf die Bedingungen zur Wiedereinziehung von nicht zweckentsprechend ausgegebenen Mitteln durch den federführenden Begünstigten beziehen.

Geltungsdauer der Partnerschaftsvereinbarung

Die Partnerschaftsvereinbarung tritt an dem Tage in Kraft, an dem sie von allen Vereinbarungsparteien unterzeichnet wird. Sie gilt bis zum Zeitpunkt an dem der federführende Begünstigte alle seine Verpflichtungen, die im Fördervertrag bestimmt sind, erfüllen wird. 

§ 4. 
Pflichten und Rechte des federführenden Begünstigten

1. Der federführende Begünstigte ist verantwortlich gegenüber der Verwaltungsbehörde, das Gesamtprojekt zu koordinieren, zu verwalten und durchzuführen. Der federführende Begünstigte übernimmt insbesondere die Verantwortung für die Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verwaltung der für die Projektdurchführung gewährten Fördermittel durch alle am Projekt beteiligten Partner. 

2. Nur der federführende Begünstigte ist berechtigt, im Kontakt mit der Verwaltungsbehörde zu stehen. Der federführende Begünstigte ist verpflichtet, den übrigen Partnern Dokumente und Informationen, die er von der Verwaltungsbehörde erhält und die für die Umsetzung ihrer Aktivitäten behilflich sind sowohl in elektronischer als auch in Papierform zur Verfügung zu stellen. Die Partner haben zu jeder Zeit das Recht, vom federführenden Begünstigten zu verlangen, dass er sich an die Verwaltungsbehörde mit der Bitte um Erteilung von Informationen wendet, die für ordnungsgemäße Umsetzung ihres Projektteils notwendig sind. In diesem Fall ist der Partner verpflichtet, gleichzeitig dem federführenden Begünstigten alle dazu erforderlichen Informationen und Dokumente zu übergeben, die für die Vorbereitung der Bitte um Erteilung von Informationen notwendig sind. 

3.  Der federführende Begünstigte stellt einen termingemäßen Projektbeginn und die Umsetzung aller im Projekt vorgesehenen Aktivitäten laut dem gemeinsam mit den übrigen Partnern vereinbarten inhaltlich-finanziellen Durchführungsplan, der die Anlage Nr. 1 zur Partnerschaftsvereinbarung darstellt, sicher. Wenn es nötig ist, ist der federführende Begünstigte verpflichtet, Maßnahmen zur Aktualisierung des oben genannten Durchführungsplans vorzunehmen.      

4.  Der federführende Begünstigte ist verpflichtet:

1) zur Begleitung der ordnungsgemäßen Durchführung der Aktivitäten im Rahmen des Projekts und zur unverzüglichen Information der Partner sowie der Verwaltungsbehörde und des Gemeinsamen Technischen Sekretariats über etwaige auftretende Umstände, die die im inhaltlich-finanziellen Durchführungsplan festgestellten Termine und den Aktivitätenbereich negativ beeinflussen können;

2) zur Begleitung des Verlaufs der Erreichung der Output-und Ergebnisindikatoren des Projektes; 

3) zur Durchführung aller unentbehrlichen Aktivitäten, die für einen termingemäβen Erhalt der Förderung nötig sind, sowie die entsprechenden Anteile der Fördermittel unverzüglich auf die Bankkonten der Partner innerhalb einer Frist bis ........... Arbeitstagen nach der Sollstellung der auf das Bankkonto des federführenden Begünstigten überwiesenen EFRE-Mittel weiterzuleiten. Der federführende Begünstigte hat insbesondere sämtliche Informationen und Dokumente gemäß den von der Verwaltungsbehörde im Bereich der Begleitung und Berichterstattung angeforderten Prinzipien aufzubewahren. Er informiert die Projektpartner regelmäßig über die Verwendung der Projektmittel;
4) zur Berichterstattung vom Verlauf der Projektdurchführung an das Gemeinsame Technische Sekretariat und zur Beantragung der Erstattung von im Rahmen des Projektes getragenen förderfähigen Kosten aufgrund des Berichts vom Verlauf der Projektdurchführung in den im Fördervertrag bestimmten Fristen;
5) zur Sicherstellung des  Prüfpfades, durch den jeder Finanzfluss identifiziert werden kann;
6) zur Zurückzahlung der ausgezahlten EFRE-Mittel, die nicht bestimmungsgemäβ oder ohne Einhaltung der geltenden Prozeduren verwendet wurden, sowie der unbefugt ausgezahlten EFRE-Mittel zu den im Fördervertrag bzw. von der Verwaltungsbehörde genannten Bedingungen und Fristen; 
7) zur Offenlegung der während der Projektumsetzung erstattungsfähigen Mehrwertsteuer und ihrer Zurückzahlung an die Verwaltungsbehörde, falls festgestellt wird, dass die erstattungsfähige Mehrwertsteuer im Bericht ausgewiesen und erstattet wurde; 

8) zur Koordinierung der von den einzelnen Projektpartnern realisierten Informationsmaßnahmen, die sich aus den im Projektantrag bestimmten Festlegungen und dem inhaltlich-finanziellen Durchführungsplan ergeben;
9) zur Sicherstellung des entsprechenden Personalbestands, der die ihm anvertraute Aufgaben erfüllt, die notwendig für die Projektdurchführung sind gemäß den Anforderungen des Programms und der technischen Mittel, die für den federführenden Begünstigten notwendig sind, um seine Aufgaben effizient erfüllen zu können;
10) zur Umsetzung der mit den Partnern abgestimmten Maβnahmen, die für die völlige Durchführung von Projektzielen notwendig sind; 

11) zur Aufbewahrung der im Zusammenhang mit der Projektdurchführung stehenden Dokumentation nicht länger als bis zum 31. Dezember 2020, jedoch nicht kürzer als drei Jahre nach dem Abschluss / Teilabschluss des Programms (gemäß Art. 90 der Allgemeinen Verordnung und gemäß Art. 19 der Durchführungsverordnung).
5. Der federführende Begünstigte sorgt dafür, dass die von den am Projekt beteiligten Partnern ausgewiesenen Ausgaben für die Projektdurchführung getragen wurden und den zwischen den Partnern abgestimmten Maβnahmen entsprechen. 

6. Der federführende Begünstigte prüft, ob die Ausgaben, die von den am Projekt beteiligten Partnern vorgelegt wurden, von den Prüfern bestätigt wurden. 

§ 5.

Rechte und Pflichten der Partner

1. Jeder der Partner ist verpflichtet: 

1) zur Erfüllung der auf ihn lastenden Verpflichtungen, die sich aus den Dokumenten, die die Programmumsetzung regeln und in der Präambel zur vorliegenden Vereinbarung genannt wurden, ergeben;

2) alles zu unternehmen, damit eine termingemäße und voll umfängliche Erfüllung des ihm zugeschriebenen notwendigen Projektteils gesichert ist; 

3) alles zu unternehmen, um es dem federführenden Begünstigten zu ermöglichen, seinen im projektbezogenen Fördervertrag vorgesehenen Pflichten nachzukommen. Jeder Partner ist daher verpflichtet, alle von ihm geforderten Dokumente und Informationen zu den Terminen zu übergeben, die ihm ermöglichen, seinen im projektbezogenen Fördervertrag bestimmten Verpflichtungen gegenüber der Verwaltungsbehörde, insbesondere im Bereich der Vorbereitung der Berichte über den Verlauf der Projektdurchführung und anderer Dokumente gemäß dem projektbezogenen Fördervertrag, nachzukommen;

4) zur Aufbewahrung der im Zusammenhang mit der Projektdurchführung stehenden Dokumentation nicht länger als bis zum 31. Dezember 2020 auf, jedoch nicht kürzer als drei Jahre nach dem Abschluss / Teilabschluss des Programms (gemäß Art. 90 der Allgemeinen Verordnung und gemäß Art. 19 der Durchführungsverordnung).
2. Der Partner trägt die volle und ausschließliche Verantwortung für die Realisierung der ihm zugeschriebenen Aufgaben, die im vom Begleitausschuss genehmigten Förderantrag / in der Aufgabenaufteilung für einzelne Partner beschrieben wurden und die Anlage Nr. .......  darstellt.

3. Jeder der Partner hat unverzüglich den federführenden Begünstigten über die wesentlichen Umstände zu informieren, die Einfluss auf die Richtigkeit, Fälligkeit, Effektivität und Vollständigkeit der  von ihm realisierten Maßnahmen haben.

4. Jeder der Partner hat das Recht, die EFRE-Mittel aus den Mitteln des Programms gemäß dem im Projektantrag enthaltenen Kostenplan und dem inhaltlich-finanziellen Durchführungsplan zu erhalten, unter der Bedingung, dass er den sich aus der vorliegenden Vereinbarung und den Dokumenten zur Umsetzung des Programms ergebenden Verpflichtungen gemäß Abs. 2 nachkommt.

5. Jeder der Partner ist verpflichtet, seinen Bericht über den Verlauf der Durchführung der im Förderantrag für ihn bestimmten Aufgaben nebst Ausgabenzertifikat, das vom Landesprüfer gemäß den im Handbuch des federführenden Begünstigten (Förderhandbuch) bestimmten Prozeduren ausgestellt wurde, innerhalb von 33 
 Tagen vorzulegen.
6. Um den Prüfpfad, nach dem jeder Finanzfluss identifiziert werden kann, sicherzustellen, ist jeder der Partner verpflichtet, getrennte Bücher zur Buchhaltung zur Projektrealisierung so zu führen, dass jeder Finanzfluss im Rahmen des ganzen Projekts identifiziert werden kann. 

7. Jeder der Projektpartner trägt die Verantwortung für die Unregelmäßigkeiten, die bei der Realisierung der den Partnern im Rahmen des Förderantrags zuerkannten Aufgaben entstehen.

8. Jeder der Projektpartner ist damit einverstanden, dass die projektbezogenen Daten zum Zweck der Begleitung, Kontrolle, Promotionsmaßnahmen und Evaluierung des Programms verarbeitet werden

9. Jeder der Projektpartner ist verantwortlich gegenüber den übrigen Partnern für die im Rahmen des Projektes zugefügten Schäden und die Folgen der zugefügten Schäden im Rahmen der Aufgaben und Pflichten, welche dem Partner im Rahmen des Projektes gemäβ § 6 der Partnerschaftsvereinbarung auferlegt wurden.

10. Jeder der Projektpartner weist die während der Projektdurchführung erstattungsfähige Mehrwertsteuer aus und zahlt diese dem federführenden Begünstigten zurück, falls festgestellt wird, dass die erstattungsfähige Mehrwertsteuer im Bericht ausgewiesen und erstattet wurde.

§ 6.

Zusammenarbeit mit externen Subjekten
1. Im Falle der Zusammenarbeit mit externen Subjekten, einschlieβlich Subunternehmen, ist der betreffende Partner ausschließlich dem federführenden Begünstigten gegenüber dafür verantwortlich, dass die Maßnahmen des Dritten, der im Namen und zugunsten des betreffenden Partners tätig ist, mit den Regelungen dieser Vereinbarung im Einklang stehen. Der federführende Begünstigte ist unverzüglich über den Gegenstand und Umfang des mit dem externen Subjekt geschlossenen Vertrages zu informieren. 

2. Die sich aus der vorliegenden Partnerschaftsvereinbarung ergebenden Rechte und Pflichten können nicht teilweise oder ganz auf das andere Subjekt ohne die vorherige Zustimmung der übrigen Partner und der Verwaltungsbehörde übertragen werden. 

3. Die Beauftragung der Realisierung eines Teils oder aller dem betreffenden Partner zugeschriebenen Aufgaben soll nach den gemeinschaftlichen und einzelstaatlichen Rechtsvorschriften, einschließlich der Rechtsvorschriften über das öffentliche Auftragswesen erfolgen.

4. Alle Parteien halten die nationalen Vorschriften zur Vergabe öffentlicher Aufträge ein, einschließlich des aktualisierten Dokuments „Mitteilung der Europäischen Kommission zu Auslegungsfragen in Bezug auf das Gemeinschaftsrecht, das für die Vergabe öffentlicher Aufträge gilt, die nicht oder nur teilweise unter die Vergaberichtlinien fallen“ (Commission Interpretative Communication on the Community law applicable to contract awards not or not fully subject to the provisions of the Public Procurement Directives) 2006/C 179/02.

§ 7.

Budget und Zahlungen

1. Der finanzielle Anteil der einzelnen Partner an den Kosten der Projektdurchführung, sowie der maximale EFRE-Mittel-Betrag aus dem Programm für die einzelnen Projektpartner wurde im Finanzplan im Projektantrag und in der Erklärung zur Beteiligung am Projekt, welche die Anlage 8 zum Projektantrag darstellt, bestimmt.

2. Der federführende Begünstigte überweist die Finanzmittel auf die Bankkonten der Partner in der entsprechenden, sich aus dem Beteiligungsverhältnis ergebenden Höhe gemäß dem von der Verwaltungsbehörde genehmigten Bericht über den Verlauf der Projektdurchführung und unter Einbeziehung aller von der Verwaltungsbehörde im Zusammenhang mit dem Bericht über den Verlauf der Projektdurchführung vorgenommenen Finanzkorrekturen, über die die Partner vom federführenden Begünstigten informiert werden.

3.  Die Grundlage zur Erstellung des Berichts über den Verlauf der Projektdurchführung bildet die Aufstellung der Ausgaben. Die Bedingung für die Genehmigung von einzelnen Ausgaben, die sich in der Aufstellung befinden, ist ihre Zertifizierung durch die unabhängigen  Landesprüfer. Der Erstattung unterliegen nur solche Ausgaben, die in den angenommenen Programmdokumenten und gemäß den nationalen Leitlinien als förderfähig anerkannt wurden. 

4.  Die Mittel werden vom federführenden Begünstigten in EUR auf die in der Anlage Nr. 2 zu dieser Vereinbarung bestimmten Bankkonten der einzelnen Partner überwiesen.

5.  Voraussetzungen für die Überweisung der Mittel an die Partner durch den federführenden Begünstigten sind: Erfüllung von Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung, Bestätigung des Berichts über den Verlauf der Projektdurchführung durch die Verwaltungsbehörde und Eingang der Kostenerstattung auf dem Bankkonto des federführenden Begünstigten gemäß dem Vertrag über die Förderung des Projektes. 
6.  Besonders in dem Fall, wenn festgestellt wird, dass im Rahmen der Projektdurchführung die Prinzipien der öffentlichen Auftragsvergabe verletzt wurden sowie die Verwaltungsbehörde des Programms Finanzkorrekturen festgelegt hat, hat der federführende Begünstigte das Recht von dem gegebenen Partner, der für die Verletzung verantwortlich ist, die beantragte Summe zu verlangen - siehe aktuelle Fassung des Dokumentes: Leitlinien der Kommission für die Festsetzung der Finanzkorrekturen, die bei Verstößen gegen die Vorschriften für die öffentliche Auftragsvergabe auf durch die Strukturfonds und den Kohäsionsfonds kofinanzierte Ausgaben anzuwenden sind (COCOF 07/0037/03-EN).

7.  Falls ermittelt wird, dass die erstattungsfähige Mehrwertsteuer im Bericht ausgewiesen und erstattet wurde, hat der federführende Begünstigte die Pflicht die erstattete Summe mit den nach § 8 Abs. 3 der vorliegenden Partnerschaftsvereinbarung berechneten Zinsen an die Verwaltungsbehörde zurückzuzahlen. Der federführende Begünstigte hat das Recht, die gegebene Summe zu den in § 8 Abs. 2 dieser Vereinbarung genannten Bedingungen beim für das Verursachen des Verstoßes verantwortlichen Partner zu beantragen

§ 8.

Folgen bei Unregelmäßigkeiten

1. Wird auf Grundlage der Berichte über den Verlauf der Projektdurchführung sowie der Kontrollmaßnahmen, die von den berechtigten Organen durchgeführt wurden oder anhand anderer Quellen festgestellt, dass ein Partner seinen EFRE-Mittel-Anteil oder einen Teil davon, nicht zweckentsprechend, ohne die geltenden Verfahren zu berücksichtigen, verwendet hat oder die Mittel nicht ordnungsgemäß oder überhöht bezogen hat, ist er verpflichtet, diese EFRE-Mittel oder einen Teil davon nebst Zinsen zu den vom federführenden Begünstigten bestimmten Bedingungen und Terminen auf das von ihm genannte Bankkonto zurückzuzahlen.

2. Wenn ein Partner die EFRE-Mittel zum im Abs. 1 genannten Termin nicht zurückgezahlt hat, wird der federführende Begünstigte die nicht ordnungsgemäß genutzte oder bezogene Summe der EFRE-Mittel nebst Zinsen von der nächsten Zahlung abziehen.  Wenn die Höhe der nicht ordnungsgemäß verwendeten oder bezogenen EFRE-Mittel den noch zu zahlenden Betrag überschreitet oder aus anderen Gründen ein Abzug nicht möglich ist, setzt der federführende Begünstigte die nächste Zahlung aus und nimmt Maßnahmen zur Widereinziehung der zustehenden EFRE-Mittel vor, indem er die ihm zur Verfügung stehenden Rechtsmittel anwendet. Die Kosten der auf die Widereinziehung abzielenden Maßnahmen, fallen dem Partner zur Last.

3. Für die im Abs. 1 genannten Zinsen gilt ein Zinssatz, der mit 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz, den die Europäische Zentralbank für ihre Hauptrefinanzierungsgeschäfte am ersten Werktag des Monats anwendet, in dem der Zahlungstermin fällt, berechnet wird. Die Zinsen werden ab dem Tag der Überweisung der im Abs. 1 genannten EFRE-Mittel auf das Konto des Partners berechnet. Dies gilt bis zum Tag der Rückzahlung der vorgenannten Mittel auf das von dem federführenden Begünstigten genannte Bankkonto. 
§ 9.

Finanzkontrolle und Prüfung

1. Zum Zweck der Kontrolle und der Prüfung verpflichten sich der federführende Begünstigte und die übrigen Partner:

1) sich den Kontrollmaßnahmen zu unterziehen, die auf die im Fördervertrag vorgesehene Weise durchgeführt werden;

2) die Dokumentation und Daten zu dem realisierten Projekt in dem im § 4 und 5 bestimmten Zeitraum aufzubewahren. Insbesondere gilt das für die die Ausgaben und Kontrolle betreffenden Dokumente, die erforderlich sind, um den entsprechenden Prüfpfad gemäß den Anforderungen des Art. 90 der Allgemeinen Verordnung sicherzustellen, in Form von Originalen oder Kopien der Dokumente, die von der zur Vertretung des Partners berechtigten Person beglaubigt werden, insbesondere von Rechnungen oder anderen Belegen von gleichwertiger Beweiskraft;

3) der Verwaltungsbehörde und anderen dazu berechtigten Behörden die Durchführung von Kontrollmaßnahmen und Nach-Kontrollmaßnahmen während der Projektdurchführung sowie nach Abschluss der Maßnahmen innerhalb des Projekts im Bereich der Ordnungsmäßigkeit der Umsetzung dieser Partnerschaftsvereinbarung / des Projektes zu ermöglichen;

4) den dazu berechtigten und im Abs. 3 genannten Behörden die von ihnen benötigten Informationen, die Rechnungsbücher, Finanzbelege und Nachweise sowie weitere sich auf das Projekt beziehende  Dokumente termingemäß zur Verfügung zu stellen.

§ 10.
Information und Publizität

1. Alle Partner sollen aktiv zum Zweck der Verbreitung der Informationen über die Projektdurchführung und die Kofinanzierung aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung mitwirken. 

2.  Die Partner sind verpflichtet, bei der Durchführung der Aufgaben im Bereich der Informations- und Publizitätsmaßnahmen sich jeweils an die Vorschriften der Durchführungsverordnung zu halten. 

3. Die Partner sind damit einverstanden, dass folgende Informationen in jeder Form und durch jedes Medium, einschließlich des Internets, durch die Verwaltungsbehörde, das Gemeinsame Technische Sekretariat  und die Koordinierungsbehörde Brandenburg veröffentlicht werden:

1) Bezeichnung des federführenden Begünstigten und der Partner;

2) Projektziel;

3) Höhe der EFRE-Förderung;

4) Gebiet der Projektdurchführung;

5) Berichte über den Verlauf der Projektdurchführung und der Schlussbericht;

6) Ob und wie Informationen über das Projekt publiziert wurden.
§ 11.

                Eigentumsrecht

1.  Das Eigentum, der Projekttitel sowie das materielle und immaterielle Vermögensrecht, welche Projektergebnisse sind, sowie die Berichte über den Verlauf der Projektdurchführung oder andere sich auf sie beziehende projektbezogene Unterlagen gehören, je nach anwendbarem nationalem Recht, dem federführenden Begünstigten und / oder den Partnern.

2.  Über die Verwendung der Projektergebnisse findet eine Verständigung zwischen dem federführenden Begünstigten und den Partnern statt, die darauf abzielt, die Projektergebnisse breit zu vermarkten und für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

§ 12.

Vereinbarungsänderungen
1. Alle Änderungen in dieser Vereinbarung dürfen ausschließlich mittels eines bestätigten und von allen Parteien der Partnerschaftsvereinbarung unterzeichneten Nachtrags vorgenommen werden. Änderungen des inhaltlich-finanziellen Durchführungsplans (Anlage 1) bedürfen keines Nachtrags, allerdings sind alle Änderungen in diesem Dokument von allen Vereinbarungsparteien in Schriftform abzustimmen und an das GTS zu schicken.  

2. Der federführende Begünstigte sowie die übrigen Partner verpflichten sich, das Projekt zu realisieren,  außer wenn Umstände eintreten, die unvermeidlich zum Verzicht auf die Projektrealisierung führen werden. Verzichtet einer der Partner auf die weitere Projektdurchführung, werden die restlichen Partner alles mögliche unternehmen, um alle Projektziele trotzdem zu realisieren. Das Vorgenannte schließt nicht das Recht auf etwaige Schadensersatzforderungen gegenüber dem Partner aus, dessen Handeln oder Unterlassung Schäden auf  Seite der anderen Partner verursacht hat.

§ 13.

Anwendbares Recht und Gerichtstand

1. Diese Partnerschaftsvereinbarung unterliegt dem Recht des Staates, in dem der federführende Begünstigte seinen Sitz hat.

2. Sollte es zu einer Streitigkeit zwischen den Vereinbarungsparteien in Bezug auf die Auslegung oder Umsetzung vorliegender Vereinbarung kommen, streben sie deren Klärung im Rahmen eines Schlichtungsverfahrens an. Zu diesem Zweck ernennt jeder der betroffenen Projektpartner einen unabhängigen Schlichter. Die Gruppe der Vermittler hat die Aufgabe, die entstanden Streitfragen innerhalb eines Monats nach Einrichtung der Gruppe zu klären.

3. Sollte die von den Vermittlern vorgeschlagene Lösung nicht von allen Partnern akzeptiert werden, wird die Streitigkeit von dem für den Sitz des federführenden Begünstigten zuständigen öffentlichen Gericht entschieden.
§ 14.

Schlussbestimmungen

1. Die vorliegende  Vereinbarung wurde in ……….. Exemplaren ausgefertigt. 

2. Jede Vereinbarungspartei bekommt ein Exemplar der Partnerschaftsvereinbarung.

3. Sofern von den Vereinbarungsparteien nicht anders bestimmt, erfolgt jeder Schrift- und Sprachverkehr im Rahmen der Partnerschaft in polnischer und deutscher Sprache. 
Federführender Begünstigter/Partner 1:

[Offizieller Name der Institution des federführenden Begünstigten/Partners 1]

[Name, Vorname und Funktion des zeichnungsberechtigten Vertreters] 

[Unterschrift]

Partner:

[Offizieller Name der Institution des Partners Nr. 2]

[Name, Vorname und Funktion des zeichnungsberechtigten Vertreters] 

          [Unterschrift]

[Offizieller Name der Institution des Partners Nr. 3]

[Name, Vorname und Funktion des zeichnungsberechtigten Vertreters] 

          [Unterschrift] 6
Anlagen: 

Anlage 1. Inhaltlich-finanzieller Durchführungsplan

Anlage 2. Aufstellung der Bankkonten der einzelnen Partner, auf welche die EFRE-Mittel vom federführenden Begünstigten überwiesen werden sollen

Anlage 3 Kostenplan aufgeteilt nach Partnern gemäß Anlage Nr. ….. zum Fördervertrag

Anlage 4. Aufgabenaufteilung auf einzelne Partner

Anlage 5. (Vollmachten, sonstige Anlagen)

� Soweit erforderlich


2 bei mehr als drei Partnern bitte entsprechend ergänzen


� die entsprechende Option ist zu wählen gemäß Datum der Vereinbarungsunterschreibung (nach der BA-Entscheidung zur Genehmigung, vor der BA-Entscheidung)


� die entsprechende Option ist zu wählen


� die Frist ist durch die Projektpartner zu vereinbaren


6 bei mehr als 3 Partnern bitte entsprechend ergänzen
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